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Hinweise
Dieses Ausbildungsprogramm ist mit dem Anlehrvertrag, in gleicher Anzahl wie die Vertragsformulare, der kantonalen Behörde zur Genehmigung einzureichen (vgl. Art. 40 Abs 1 und 3 der Verordnung zum Bundesgesetz über die Berufsbildung BBV).

Die Berufsbezeichnung und das Berufsfeld sollten wenn möglich der «Liste gebräuchlicher Anlehr​berufe» mit Kurzbeschreibung der Tätigkeiten, Ausgabe 2001, entsprechen.

Die kantonale Behörde vergewissert sich durch einen Augenschein am Arbeitsplatz und durch Rück​sprache mit der Berufsschule, ob das Ausbildungsziel erreicht wurde (Art. 42 Abs. 1 BBV). Dabei richtet sich die Gestaltung des Augenscheins nach dem vorliegenden Ausbildungsprogramm.
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